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Infobrief Juli 2017 

 

Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

in den vergangenen Jahren hatte das Finanzamt regelmäßig die Krankenkassenbeiträge um erstattete Bonus-

zahlungen gekürzt. Nachdem der Bundesfinanzhof diese Verfahrensweise als unrechtmäßig beurteilte, hat nun 

auch die Finanzverwaltung anerkannt, dass die Krankenversicherungsbeiträge als Vorsorgebeträge nicht um die 

Bonuszahlungen gekürzt werden dürfen. Bitte reichen Sie uns Nachweise über erhaltene Bonuszahlungen 

ein, damit wir für Sie die entsprechende Steuererstattung beantragen können. Dies gilt für alle Jahre seit 

2010. 

 

Neue GWG-Grenze 

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter können bekanntlich sofort als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Durch 

das vom Bundestag am 2017-04-17 beschlossene G esetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang 

mit Rechteüberlassungen ist vorgesehen, die bisherige GWG-Grenze von 410 € auf 800 € anzuheben. Dies soll 

ab 2018 gelten. Daher kann es sinnvoll sein, geplante Investitionen in das nächste Jahr zu verschieben. 

 

Preislisten/ Speisekarten aufheben 

 

Aus gegebenen Anlass weisen wir Sie darauf hin, dass auch Preislisten und so auch Speisekarten zu den Ge-

schäftspapieren gehören. Diese sind 10 Jahre aufzubewahren und gegebenenfalls bei einer Betriebsprüfung vor-

zulegen. 
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Auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die aus 

unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninformationen 

gerne auf dem Laufenden.  

 

Privatbereich 

 

1. Doppelte Haushaltsführung: Kosten der Einrichtung sind unbegrenzt abziehbar 

 

Im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung sind zwar die abzugsfähigen Unterkunftskosten auf 1.000 

EUR begrenzt. Die Kosten für notwendige Einrichtungsgegenstände der Zweitwohnung sollen nach einem 

neuen Urteil aber nicht dazu gehören, sondern unbegrenzt abzugsfähig sein. 

 

Hintergrund 

Der Arbeitnehmer unterhielt neben seinem eigenen Hausstand (Lebensmittelpunkt) eine Wohnung am Ort seiner 

ersten Tätigkeitsstätte. Mit seiner Einkommensteuererklärung begehrte er den Abzug von notwendigen Mehrauf-

wendungen für eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung. Insbesondere machte er die Miete zuzüg-

lich Nebenkosten und Aufwendungen für Möbel und Einrichtungsgegenstände geltend. 

Das Finanzamt berücksichtigte lediglich einen Betrag von 1.000 EUR pro Monat. Mit seiner Klage machte der Ar-

beitnehmer geltend, dass die Aufwendungen für die Einrichtung der Zweitwohnung keine Unterkunftskosten dar-

stellen und deshalb unbeschränkt abzugsfähig sind. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht sah das genauso, die Klage hatte deshalb Erfolg. 

Nach Auffassung der Richter werden Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und notwendigen Hausrat nicht 

vom Höchstbetrag erfasst. Sie verweisen auch auf die überwiegende Literaturauffassung. Nach dieser können die 

Aufwendungen für die Möblierung der Wohnung oder Unterkunft sowie für den Hausrat, soweit sie den Rahmen 

des Notwendigen nicht übersteigen, steuerlich berücksichtigt werden, und zwar zusätzlich zu den Unterkunftskos-

ten. Der Höchstbetrag spielt für Einrichtungskosten also keine Rolle. 

 

 

Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Wann allgemeine Gesundheitsförderung für Arbeitnehmer steuerfrei ist 

 

Übernimmt ein Arbeitgeber Kosten zur allgemeinen Gesundheitsförderung für Arbeitnehmer, können die-

se bis zu 500 EUR pro Jahr und Arbeitnehmer steuerfrei bleiben. Das gilt aber längst nicht für jede Maß-

nahme. Die Teilnahme an einer sogenannten Sensibilisierungswoche des Arbeitgebers ist nämlich als 

steuerpflichtiger Arbeitslohn anzusehen. 

 

Hintergrund 

Ein einwöchiges Seminar sollte als Teil eines vom Arbeitgeber mitentwickelten Gesamtkonzepts dazu dienen, die 

Beschäftigungsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit und die Motivation der aufgrund der demografischen Entwicklung 

zunehmend alternden Belegschaft zu erhalten. Insbesondere wurden grundlegende Erkenntnisse über einen ge-

sunden Lebensstil vermittelt. 

Das Angebot richtete sich zwar an sämtliche Arbeitnehmer, eine Verpflichtung zur Teilnahme bestand jedoch 

nicht. Die Kosten für die Teilnahme in Höhe von ca. 1.300 EUR trug der Arbeitgeber. Der teilnehmende Arbeit-

nehmer musste im Gegenzug für die Teilnahmewoche ein Zeitguthaben oder Urlaubstage aufwenden. 
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Das Finanzamt sah den Wert der “Sensibilisierungswoche” als steuerpflichtigen Arbeitslohn an. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht folgte dieser Einschätzung des Finanzamts und wies die Klage ab. 

Nur wenn ein Vorteil im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt wird, liegt 

kein Arbeitslohn vor. Vor allem bei Maßnahmen zur Vermeidung berufsbedingter Krankheiten wird das regelmä-

ßig der Fall sein. 

Im vorliegenden Fall handelte es sich aber bei der Sensibilisierungswoche um eine gesundheitspräventive Maß-

nahme. Diese hatte keinen Bezug zu berufsspezifisch bedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Diese all-

gemeine Gesundheitsvorsorge liegt zwar auch im Interesse eines Arbeitgebers, aber vor allem im persönlichen 

Interesse der Mitarbeiter. 

 

2. Abmahnung eines Mitbewerbers ist eine Leistungserbringung und damit umsatzsteuerpflichtig 

 

Wer im Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung einen Aufwendungsersatz an einen Mitbewer-

ber zahlt, erbringt eine Leistung – und diese unterliegt der Umsatzsteuer. Dagegen liegt kein nicht steuer-

barer Schadensersatz vor. 

 

Hintergrund 

Die Klägerin war eine GmbH, die im Handel mit Hard- und Software sowie im Bereich von Dienstleistungen in 

verschiedenen Fragen der elektronischen Datenverarbeitung tätig war. Mehrfach mahnte sie Mitbewerber wegen 

fehlerhafter Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) ab. Dies übernahm ein Rechtsanwalt, der die Mitbewerber 

im Namen der Klägerin zu Unterlassungserklärungen aufforderte. Umsatzsteuer war in den geltend gemachten 

Aufwendungen nicht enthalten. Die abgemahnten Mitbewerber zahlten den geltend gemachten Aufwendungser-

satz an den Rechtsanwalt, der wiederum eine Rechnung über seine Leistungen an die Klägerin mit Umsatzsteuer 

stellte. Die Zahlungen der Wettbewerber wurden mit dem Vergütungsanspruch verrechnet, die Klägerin zahlte al-

so nur die Umsatzsteuer. Diese machte sie ihrerseits als Vorsteuer geltend. 

Das Finanzamt wertete die Abmahnungen als umsatzsteuerpflichtige Leistungen und erließ entsprechende geän-

derte Umsatzsteuerbescheide. Das Finanzgericht gab der Klägerin Recht, da es in den Abmahnungen keinen 

umsatzsteuerbaren Leistungsaustausch sah. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied jedoch zugunsten des Finanzamts und hob das Finanzgerichtsurteil auf. Liefe-

rungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt, 

unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Unter Entgelt ist alles zu verstehen, was der Leistungsempfänger 

aufwendet, um die Leistung zu erhalten, allerdings abzüglich der Umsatzsteuer. Leistungen gegen Entgelt liegen 

insbesondere dann vor, wenn der Leistende im Auftrag des Leistungsempfängers eine Aufgabe übernimmt und 

insoweit gegen Aufwendungsersatz tätig wird. Dies gilt auch bei einer Geschäftsführung ohne Auftrag. 

Indem die Klägerin Mitbewerber abgemahnt hat, hat sie an diese eine Leistung gegen Entgelt erbracht, die der 

Umsatzsteuer unterliegt. 

 

 

mailto:BuZ@Breitenbach-und-Zimmermann.de


3. Freier Mitarbeit oder abhängige Beschäftigung? Auf die tatsächliche Ausführung kommt es an 

 

Ist eine Krankenschwester in die betriebliche Organisation des Krankenhauses eingebunden nimmt sie 

Anweisungen der Ärzte entgegen, ist sie abhängig beschäftigt. Das gilt selbst dann, wenn die Kranken-

schwester und das Krankenhaus eine freie Mitarbeit vereinbaren wollen. 

 

Hintergrund 

Eine Krankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin war bei verschiedenen Krankenhäusern als “freie 

Mitarbeiterin” aufgrund eines Dienstvertrags tätig. In dem Vertrag eines Krankenhauses war festgelegt, dass die 

Krankenschwester “kein Arbeitnehmer (…) im Sinne des Sozialversicherungs-, Steuer- und Arbeitsrechtes sei”. 

Die Rentenversicherung vertrat jedoch die Ansicht, dass die Krankenschwester beim Krankenhaus abhängig be-

schäftigt war. Dagegen wehrte sich die Krankenschwester mit ihrer Klage. 

 

Entscheidung 

Das Sozialgericht gab jedoch der Rentenversicherung Recht und wies die Klage ab. Für eine abhängige Beschäf-

tigung ist insbesondere die Einbindung in die betriebliche Organisation des Krankenhauses maßgebend. Im vor-

liegenden Fall sprachen die Indizien für eine abhängige Beschäftigung. Denn die Klägerin übernahm bei Dienst-

antritt Patienten, die sie nach Dienstende wieder übergeben musste. Die Stationsleitung kontrollierte ihre Arbeit. 

Darüber hinaus musste sie den Anweisungen der diensthabenden Ärzte Folge leisten. Mit den fest angestellten 

Pflegekräften des Krankenhauses arbeitete sie zusammen. Weiterhin trug die Klägerin kein wirtschaftliches Risiko 

und musste z. B. kein Eigenkapital einsetzen. Der Wille der Vertragsparteien zur freien Mitarbeit kann diese Indi-

zien einer abhängigen Beschäftigung nicht überwiegen. Vielmehr kommt es auf die tatsächliche Ausführung des 

Dienstvertrags an. 

 

Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie gern! 

 

Freundlich grüßt Sie 

 

Peter Schulze 

B & Z Breitenbach & Zimmermann 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 


